
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB ́s) der Firma camperventUG,nachfolgend CV genannt, James Loeb Str. 11, 
82418 Murnau 

für die Durchführung von Veranstaltungen für TeilnehmerStand: 01.11.2020 

§ 1 Gegenstand 

CV veranstaltet an unterschiedlichen Standorten und TerminenInformationsveranstaltungen z.B. Road Shows und 
weitere Formate fürFirmenkunden, sowie ausgewählte Veranstaltungen für Endkunden. Weiterhinübernimmt CV die 
Buchungs- und Zahlungsabwicklung für Veranstalter soweitdiese Veranstalter in den Veranstaltungs- und 
Buchungsinformationen dereinzelnen Veranstaltungen angegeben sind. 

§2 Teilnahmevoraussetzung 

1. Berechtigt zur Teilnahme an den angebotenen Firmenveranstaltungen sindausschließlich Mitarbeiter von Firmen 
für die die jeweilige Veranstaltungvorgesehen ist. Eine entsprechende Legitimation ist auf Verlangen zu Beginnder 
Veranstaltung vorzuweisen. 

2. Für die Teilnahme an angebotenen Endkundenveranstaltungen als auchVeranstaltungen von 
Veranstaltungspartnern für die CV lediglich dieBuchungs- und Zahlungsabwicklung übernimmt gibt es keine 
Einschränkungsoweit in den Bedingungen der einzelnen Veranstaltungen nicht anderweitigangegeben.§3 
Veranstaltungsort1. Die Veranstaltung findet an den im Buchungstool aufgeführten Standortenstatt. 

3. CV oder Veranstaltungspartner von CV haben das Recht einzelne Standortegegen gleichwertige Standorte 
auszutauschen. 

§3. CV oder Veranstaltungspartner von CV steht die Auswahl der jeweiligengastronomischen Betriebe/Hotels und 
sonstige Locations an den festgelegtenStandorten ohne weitere Rücksprache frei. 

§ 4 Anmeldung und Ticket 

1. Die Anmeldung kann ausschließlich über das zur Verfügung gestellteBuchungstool erfolgen. 

2. Die Anmeldung ist verbindlich. Die Teilnahme kann ausschließlich mit demnach Abschluss der Anmeldung 
ausgestellten Ticket erfolgen. Das gilt sowohlfür den buchenden Teilnehmer, als auch für alle weiteren Teilnehmer 
die vombuchenden Teilnehmer eingebucht wurden. Pro Person wird ein Ticketausgestellt soweit nicht anders in den 
Bedingungen der einzelnenVeranstaltung angegeben. 

§ 5 Mindestteilnehmer, Absage, Verschiebung 

1. Die Mindestteilnehmerzahl pro Veranstaltung wird falls notwendig imBuchungstool unter der 
Veranstaltungsbeschreibung angegeben. 

2. CV behält sich vor im Falle nicht ausreichend vorliegender Anmeldungen miteiner Frist von 7 Tagen vor dem 
jeweiligen Veranstaltungstermin diesenabzusagen. Im Falle einer Absage besteht kein weiterer Leistungsanspruch. 

3. Der Veranstalter oder Veranstaltungspartner behält sich vorVeranstaltungen die aufgrund höherer Gewalt oder 
nicht durch denVeranstalter oder Veranstaltungspartner zu verantwortenden äußerenUmstände, auf einen neuen 
Termin zu verschieben und die gebuchtenTeilnehmer auf diesen Termin umzubuchen und behält sich vor für 
dieUmbuchung eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 35,- EUR zu berechnen.Sollte der Teilnehmer die Umbuchung 
nicht wünschen wird ihm derTicketpreis abzüglich der genannten Bearbeitungsgebühr und evtl.anfallender 
Stornogebühren erstattet. 

4. Bei einer Absage aufgrund höherer Gewalt besteht ein Erstattungsanspruchabzüglich der genannten 
Bearbeitungsgebühr. 

§ 6 Kosten und Storno 

1. Für den Teilnehmer fallen keine Kosten für die Teilnahme an denFirmenveranstaltungen an soweit nichts anderes 
in denVeranstaltungsbedingungen der einzelnen Veranstaltung angegeben ist. 

2. Für eine Teilnahme Stornierung einer kostenfreien Veranstaltung fallen bis4 Tage vor Veranstaltungsbeginn keine 
Stornogebühren an. Im Falle einerStornierung am Tag der Veranstaltung sowie im Falle eines No Showsberechnet CV 
eine Storno Gebühr von 45,- EUR (zzgl. MwSt.) pro Teilnehmer. 

3. Sofern es sich bei einer Veranstaltung um eine kostenpflichtigeVeranstaltung von CV oder eines 
Veranstaltungspartners von CV handelt geltengrundsätzlich folgende Stornogebühren:Bis 3 Monate vor dem 
Veranstaltungsbeginn 20% des Ticketpreises,bis 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 30% des Ticketpreises,bis 2 



Wochen vor Veranstaltungsbeginn 50% des Ticketpreises,ab 13 Tagen vor Veranstaltungsbeginn 100% des 
Ticketpreises,sofern es in den Bedingungen der einzelnen Veranstaltung nicht andersangegeben ist. 

§ 7 Haftung 

1. CV haftet nur für die ordnungsgemäße organisatorische Durchführung derVeranstaltung. 

2. CV haftet ausdrücklich nicht für Schäden die im Rahmen der Durchführungder Veranstaltung durch Mitarbeiter oder 
Vertreter der jeweiligenVeranstaltungslocation (Gastronomischer Betrieb/Hotel/Campingplatz) sowieder 
teilnehmenden Aussteller und Partner verursacht werden. 

3. Bei der reinen Zahlungs- und Buchungsabwicklung für dritteVeranstaltungspartner haftet CV nicht im Sinne einer 
Veranstalterhaftung. 

§ 8 Gerichtsstand 

1. Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei Meinungsverschiedenheiten einSchlichtungsverfahren mit dem Ziel 
durchzuführen, eine interessengerechteund faire Vereinbarung im Wege einer Mediation mit Unterstützung 
einesneutralen Schlichters unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen,rechtlichen, persönlichen und sozialen 
Gegebenheiten zu erarbeiten. 

2. Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit diesen AGB ́s und dendadurch geregelten 
Auftragsbestätigungen ergeben, werden nach derSchlichtungsordnung der Industrie- und Handelskammer 
Münchengeschlichtet. 

3. Sofern das Schlichtungsverfahren scheitert, werden alle Streitigkeiten, diesich im Zusammenhang mit diesen AGB ́s 
und den dadurch geregeltenAuftragsbestätigungen ergeben, nach der Schiedsgerichtsordnung derIndustrie- und 
Handelskammer München unter Ausschluss des ordentlichenRechtsweges endgültig entschieden. 

4. Das gerichtliche Mahnverfahren bleibt aber zulässig. 

5. Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser AGB ́s und den dadurchgeregelten Auftragsbestätigungen ganz oder 
teilweise als unwirksam oderundurchführbar erweisen oder infolge Änderungen der Gesetzgebung nachAbschluss der 
Auftragsbestätigung unwirksam oder undurchführbar werden,bleiben die übrigen Bestimmungen der AGB's und die 
Wirksamkeit dieser imGanzen hiervon unberührt. 

6. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diewirksame und durchführbare 
Bestimmung treten, die dem Sinn und Zweck dernichtigen Bestimmung möglichst nahekommt. 

7. Erweisen sich diese AGB ́s als lückenhaft, gelten die Bestimmungen alsvereinbart, die dem Sinn und Zweck der 
AGB ́s entsprechen und im Falle desBedacht Werdens vereinbart worden wären. 

§9 Sonstiges 

1. Änderungen und/oder Ergänzungen der durch diese AGB ́s geregeltenAufträge/Auftragsbestätigung bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit derSchriftform. 

2. Gerichtsstand ist München 

 


